
Übersicht: aktuelle Förderprogramme für 

Unternehmen in Sachsen 

B ü r o  K o m m u n i k a t i o n  u n d  W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g

Stand:   Oktober 2023



Inhalt
Gründen & Übernehmen 

➢ Förderung von Gründungsberatungen 

➢ Gründungszuschuss für ALG-1-Empfänger

➢ InnoStartBonus

Digitalisierung

➢ Digital jetzt 

➢ Digitalisierung Zuschuss EFRE

Investieren & Wachsen

➢ Regionales Wachstum 

➢ Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“

Mobilität 

➢ E-Lastenräder 

➢ RL Lastenfahrrad 

Energie

➢ Energie-/ Ressourceneffizienz / Prozesswärme

➢ Energieberatung für Nichtwohngebäude

➢ Kälte- und Klimaanlagen

Beratung 

➢ MR: Betriebsberatung / Coaching 



Förderung von Gründungsberatungen 
Geldgeber Sächsische Aufbaubank 

Vorhaben Förderung von Beratungsleistungen in der Vorgründungsphase, die dazu dienen, über die Neugründung oder die 

Übernahme eines Unternehmens zu entscheiden und diese vorzubereiten

Art und Umfang der 

Förderung 

Festbetragsfinanzierung

➢ Gründungsberatung: 400 EUR je Tagwerk, max. 5 Tagwerke

➢ Beratungen zu Unternehmensnachfolgen: 500 EUR je Tagwerk, max. 10 Tagwerke

Antragsberechtigte Natürliche Personen mit Hauptwohnsitz im Freistaat Sachsen

Antragstellung im Förderportal der Sächsischen Aufbaubank: Förderportal Sachsen

Förderrichtlinie ESF Plus-Förderrichtlinie Gründungsberatung 2021–2027

zurück zum Inhalt

https://portal.sab.sachsen.de/login
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19721-ESF-Plus-Foerderrichtlinie-Gruendungsberatung-2021-2027-


Gründungszuschuss für ALG-1-Empfänger
Geldgeber Bundesagentur für Arbeit 

Vorhaben Unterstützung arbeitsloser Menschen beim Einstieg in die Selbstständigkeit

Sicherung des Lebensunterhalts und soziale Absicherung nach Unternehmensstart

Art und Umfang der 

Förderung 

Zuschuss

➢ 1. Phase (6 Monate): Zuschuss in Höhe des individuellen monatlichen Arbeitslosengeldes und zusätzlich 300 EUR 

für die Sozialversicherung

➢ 2. Phase (9 Monate): 300 EUR pro Monat für die Sozialversicherung

Antragsberechtigte Gründerinnen und Gründer, die bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 

für mindestens 150 Tage haben

Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit müssen dargelegt werden.

Antragstellung Abstimmung mit der jeweiligen Arbeitsagentur notwendig

Rechtsgrundlage Paragrafen 93 und 94 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III)

zurück zum Inhalt



InnoStartBonus
Geldgeber Sächsische Aufbaubank

Vorhaben Gefördert werden Gründer, die beabsichtigen, ein innovatives Gründungsvorhaben umzusetzen und ihre 

Geschäftsidee in eine tatsächliche Gründung münden zu lassen. Die Zuwendung ist ein Zuschuss zum 

Lebensunterhalt der Gründer, um private Gründungshemmnisse zu verringern.

Art und Umfang der 

Förderung 

Festbetragsfinanzierung

1.050 EUR pro Monat für maximal 12 Monate zzgl. 150 EUR pro Monat für jedes unterhaltspflichtige Kind

Antragsberechtigte Einzelpersonen im Alter von min. 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Sachsen

Bei Gründungsteams max. 2 Mitglieder

Antragstellung Bis zu einem von der futureSAX GmbH öffentlich kommunizierten Stichtag ist das Ideenpapier im 

Bewerbungsverfahren auf elektronischem Weg über ein bereitgestelltes Portal bei der futureSAX GmbH einzureichen 

(onlinebasierter Fragebogen). Nach Auswahl der Projekte durch das vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr bei der futureSAX GmbH eingesetzte Expertengremium erfolgt eine förmliche Antragstellung bei der 

Bewilligungsstelle, der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB), Gerberstraße 5, 04105 Leipzig und Pirnaische

Straße 9, 01069 Dresden.

Förderrichtlinie InnoStartBonus

zurück zum Inhalt

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19536-Foerderrichtlinie-InnoStartBonus


Digital jetzt - Investitionsförderung für KMU
Geldgeber Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Vorhaben Modul 1 - Investition in digitale Technologien

➢ Investitionen in konkret zu benennende digitale Technologien (in der Regel Drittleistungen) und damit verbundene 

Prozesse und Implementierungen.

➢ Investitionen in Hard- und Software, welche die interne und externe Vernetzung der Unternehmen fördern.

➢ Investitionen in IT-Sicherheit und Datenschutz

Modul 2 - Investition in die Qualifizierung der Mitarbeitenden

➢ Investitionen in Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des geförderten Unternehmens im Umgang mit 

digitalen Technologien.

➢ Qualifizierungen oder Weiterbildungsmaßnahmen zur Digitalen Transformationen, zur Digitalen Strategie, in digitalen 

Technologien, in IT-Sicherheit und Datenschutz, zu Digitales und agiles Arbeiten oder in digitalen Basiskompetenzen.

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung, mind. 3 000 EUR / max. 100 000 EUR 

Förderquote richtet sich nach der Unternehmensgröße (Mitarbeiter Vollzeitäquivalent):

➢ Max. 40,00 % bis 50 Mitarbeiter

➢ Max. 35,00 % von 51 bis 250 Mitarbeiter

➢ Max. 30,00 % von 251 bis 499 Mitarbeiter

Antragsberechtigte Gewerbliche Unternehmen einschließlich des Handwerks sowie der freien Berufemit mind. 3 und max. 499 Beschäftigten 

Antragstellung Digital über Förderportal: Digital Jetzt - Förderportal (digitaljetzt-portal.de) – nur noch bis 31.12.2023

Zuweisung von Kontingenten erfolgt monatlich nach Zufallsprinzip, letztmalig voraussichtlich im November 2023  

Förderrichtlinie Förderrichtlinie 2020 und Änderung zur Förderrichtlinie 2021

zurück zum Inhalt

https://www.digitaljetzt-portal.de/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/richtlinie-zum-foerderprogramm-digital-jetzt-investitionsfoerderung-kmu.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/aenderung-zur-richtlinie-zum-foerderprogramm-digital-jetzt-investitionsfoerderung-kmu.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Digitalisierung Zuschuss EFRE
Geldgeber Sächsische Aufbaubank 

Vorhaben ➢ Projekte zur Heranführung von Kleinstunternehmen an Themen der digitalen Transformation (Heranführungsprojekte)

➢ komplexe Projekte zur digitalen Transformation in KMU (Transformationsprojekte)

Gefördert wird: 

➢ Planung, Konzipierung, Vorbereitung und technische Realisierung

➢ Anschaffung notwendiger Hardware und Software

➢ Einführung der Lösung einschließlich Schulung

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung

➢ bis zu 60 % bei Heranführungsprojekten

➢ bis zu 50 % bei Transformationsprojekten von Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen

➢ bis zu 35 % bei Transformationsprojekten von mittleren Unternehmen

➢ Erhöhung um einen Bonus von 10 %, wenn das Unternehmen während der Projektlaufzeit tarifgebunden ist oder 

tarifgleiche Vergütung zahlt

Antragsberechtigte gewerblich tätige Unternehmen, Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Angehörige der freien 

Berufe

Antragstellung im Förderportal der Sächsischen Aufbaubank: Förderportal Sachsen

Förderrichtlinie Digitalisierung Zuschuss EFRE 2021 bis 2027 

zurück zum Inhalt

https://portal.sab.sachsen.de/login
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19736-Foerderrichtlinie-Digitalisierung-Zuschuss-EFRE-2021-bis-2027


Regionales Wachstum 
Geldgeber Sächsische Aufbaubank

Vorhaben Investitionsvorhaben:

➢ zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errichtungsinvestitionen),

➢ zum Ausbau der Kapazität einer bestehenden Betriebsstätte (Erweiterungsinvestitionen),

➢ zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in vorher dort nicht hergestellte Produkte/Dienstleistungen und

➢ zur grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte.

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung 

Max. 500 000 EUR 

Max. 70%

Antragsberechtigte Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und freie Berufe, soweit sie den im Anhang der Richtlinie aufgeführten 

Branchen zugeordnet werden können

Antragstellung im Förderportal der Sächsischen Aufbaubank: Förderportal Sachsen

Förderrichtlinie Regionales Wachstum

zurück zum Inhalt

https://portal.sab.sachsen.de/login
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20083-Foerderrichtlinie-Regionales-Wachstum


Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur"
Geldgeber Sächsische Aufbaubank

Vorhaben ➢ Errichtung einer neuen Betriebsstätte

➢ Ausbau der Kapazitäten einer Betriebsstätte (Erweiterung)

➢ Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in neue zusätzliche Produkte

➢ Grundlegende Änderung des gesamten Produktionsprozesses

➢ Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb geschlossen 

worden wäre

➢ Investitionen zur Modernisierung des Produktionsprozesses (Allgemeine-De-minimis-Beihilfen)

➢ Investitionsvorhaben, die das Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen und nationalen Normen für 

den Umweltschutz hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz verbessern 

(Umweltschutzbeihilfen)

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung 

Max. 40% 

Antragsberechtigte ➢ Kleine, mittlere und große Unternehmen

➢ Gemeinnützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen

Antragstellung im Förderportal der Sächsischen Aufbaubank: Förderportal Sachsen

Förderrichtlinie GRW RIGA 

Haushaltsmittel für 2023 

vollständig ausgeschöpft, 

Antragstellung weiter 

möglich, Bewilligungen ab 

2024 wieder zu erwarten

zurück zum Inhalt

https://portal.sab.sachsen.de/login
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19643


E-Lastenfahrräder
Geldgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Vorhaben Die Anschaffung von E-Lastenfahrrädern (Lastenpedelecs) und Lastenanhängern mit elektrischer Antriebsunterstützung 

(E-Lastenfahrradanhänger) für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

und im kommunalen Bereich. 

Diese müssen:

➢ serienmäßig und fabrikneu sein,

➢ jeweils eine Nutzlast von mindestens 120 kg und

➢ Transportmöglichkeiten aufweisen, die unlösbar mit dem Fahrrad verbunden sind und mehr Volumen aufnehmen 

können als ein herkömmliches Fahrrad.

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung

max. 25% bzw. max. 2 500 EUR pro E-Lastenfahrrad bzw. Lastenfahrradanhänger mit E-Antrieb

Antragsberechtigte ➢ Private Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform

➢ Freiberufler

➢ Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

➢ Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise)

➢ Körperschaften/Anstalten des öffentlichen Rechts

➢ Rechtsfähige Vereine und Verbände

Antragstellung Über Antragsformular

Förderrichtlinie E-Lastenfahrrad-Richtlinie 2021

zurück zum Inhalt

https://fms.bafa.de/BafaFrame/kleinserienel
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?1


RL Lastenfahrrad 
Geldgeber Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Vorhaben Neuanschaffung von fabrikneuen Lastenfahrrädern sowie Lastenpedelecs, die:

➢ überwiegend im Freistaat Sachsen genutzt werden,

➢ eine Lasten-Zuladung von mindestens 40 Kilogramm (zuzüglich Fahrergewicht) ermöglichen, und

➢ die Voraussetzungen des § 63a Absatz 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erfüllen.

Art und Umfang der 

Förderung 

Festbetragsfinanzierung

➢ 500 EUR je Lastenfahrrad

➢ 1 500 EUR je Lastenpedelec

Antragsberechtigte ➢ Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

➢ Eingetragene Vereine, nichtrechtsfähige gemeinnützige Vereine

➢ Freie Träger der Kinder- und Jungendhilfe

➢ Zweckverbände im Sinne des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit

➢ Kommunen

Antragstellung Über Homepage des LASuV

Förderrichtlinie RL Lastenfahrrad

zurück zum Inhalt

https://www.lasuv.sachsen.de/foerderung-lastenfahrraeder-pedelecs-4581.html
https://www.lasuv.sachsen.de/download/RLLastenfahrrad_gezeichnet.pdf


Energie-/ Ressourceneffizienz / Prozesswärme
Geldgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfurkontrolle

Vorhaben ➢ Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen 

➢ Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien zur Bereitstellung von Prozesswärme

➢ Unterstützung von Unternehmen bei der Planung und Umsetzung der eigenen Transformation hin zur Klimaneutralität

➢ Insgesamt 6 Module

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung

➢ Max. 15 Mio. EUR pro Vorhaben in den Modulen 2, 3 und 4

➢ Max. 200.000 EUR pro Vorhaben im Modul 1 und im Modul 6

➢ Max. 80.000 EUR pro Transformationskonzept

➢ Bis zu 65% (abhängig vom Modul)

Antragsberechtigte ➢ private Unternehmen,

➢ kommunale Unternehmen mit privater Rechtsform,

➢ Landesunternehmen mit privater Rechtsform,

➢ freiberuflich Tätige, wenn die Betriebsstätte überwiegend für die freiberufliche Tätigkeit genutzt wird,

➢ Contractoren, die in dieser Richtlinie genannte Maßnahmen für ein antragsberechtigtes Unternehmen durchführen.

Antragstellung ➢ Module 1 bis 4 sowie 6: elektronisches Antragsformular auf der Webseite des BAFA 

➢ Transformationskonzepte über die Webseite der VDI/VDE-Innovation + Technik GmbH

Förderrichtlinie Energie-/Ressoureceneffizienz / Prozesswärme

zurück zum Inhalt

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/energieeffizienz_und_prozesswaerme_node.html
https://fms.bafa.de/BafaFrame/qst
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Transformationskonzepte/Beantragung/beantragung.html
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?1


Energieberatung für Nichtwohngebäude
Geldgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Vorhaben ➢ Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme in verschiedenen Modulen:

➢ Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247

➢ Modul 2: Energieberatung DIN V 18599

➢ Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung, max. 10 000 EUR abhängig vom Fördervorhaben 

Max. 80%

Antragsberechtigte ➢ Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Kreise)

➢ Kommunale Zweckverbände nach dem jeweiligen Zweckverbandsrecht

➢ Gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie deren Einrichtungen und 

Stiftungen

➢ Soziale und gesundheitliche Einrichtungen, Kultureinrichtungen

➢ Kleine und mittlere Unternehmen

➢ Nicht-KMU

➢ Freiberuflich Tätige

Antragstellung Elektronisches Antragsformular

Förderrichtlinie Energieberatung für Nichtwohngebäude

zurück zum Inhalt

https://fms.bafa.de/BafaFrame/ebn
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?3


Kälte- und Klimaanlagen
Geldgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Vorhaben stationäre Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen, die mit nicht-halogenierten Kältemitteln betrieben werden, 

wenn die Anlagen neu errichtet bzw. neu installiert werden oder die Kälteerzeugungseinheit neu erstellt wird, jedoch das 

Kühlmittelsystem (Wasser-, Sole-, Luftverteilsystem) bestehen bleibt sowie ergänzende Komponenten und Systeme 

sowie zusätzliche Maßnahmen, die den klimaschützenden Betrieb des Gesamtsystems verstärken

Art und Umfang der 

Förderung 

Festbetragsfinanzierung 

Max. 150 000 EUR, max. 50%

Antragsberechtigte Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und 

Eigenbetriebe, Hochschulen und Schulen, Krankenhäuser sowie kirchliche Einrichtungen, unabhängig von der 

Gewinnerzielungsabsicht

Antragstellung Online-Antragsformular BAFA 

Förderrichtlinie Kälte-Klima-Richtlinie

zurück zum Inhalt

https://fms.bafa.de/BafaFrame/kkx
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/T6DjoYeTsg9pLJuxFi7/content/T6DjoYeTsg9pLJuxFi7/BAnz%20AT%2028.12.2022%20B2.pdf?inline


MR: Betriebsberatung / Coaching 
Geldgeber Sächsische Aufbaubank

Vorhaben Beratungen und Coachings im Umfang von mindestens 5 Tagewerken zu Fragen der Unternehmensführung, z. B. 

Erschließung neuer in- und ausländischer Märkte, Digitalisierung, Umweltbelange oder Unternehmensnachfolge

Art und Umfang der 

Förderung 

Anteilfinanzierung 

Max. 350 EUR pro Beratungstag

Max. 8 000 EUR pro Jahr und Unternehmen

Max. 10 000 EUR bei bestimmten Förderschwerpunkten

Antragsberechtigte Kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründer (bis 2 Jahre nach Gründung)

Antragstellung im Förderportal der Sächsischen Aufbaubank: Förderportal Sachsen

Förderrichtlinie Mittelstandsrichtlinie

zurück zum Inhalt

https://portal.sab.sachsen.de/login
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18653


Kontakt

Tina Grotz

SB Wirtschaftsförderung 

Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Telefon: 0375 4402-25118

E-Mail: wirtschaft@landkreis-zwickau.de


